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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.05.1993 

Geschäftszahl 

89/14/0284 

Rechtssatz 

Ausführungen betreffend im Betrieb nicht benötigte Barmittel, die durch Abhebung vom betrieblichen Girokonto 
und Überweisungen auf ein Sparbuch entnommen wurden. Ein bloßer Hinweis, der Abgabepflichtige habe diese 
Geldmittel für betriebliche Anschaffungen nie zwingend benötigt, reicht nicht aus, das Sparbuch dem 
Privatvermögen zuzurechnen, wenn dieser Behauptung die im Abgabenverfahren unbestritten gebliebenen 
"Rücküberweisungen" vom Sparbuch auf das betriebliche Girokonto entgegenstehen. 


